
Im Internet unter www.amt-guestrow-land.de/bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachungen 
am 06.12.2024 veröffentlicht. 

Gemeinde Glasewitz                                                                Glasewitz, den 02.12.2024 
Der Bürgermeister 
 

Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner! 
 
Die nächste öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Glasewitz 
 
findet am  
 

Montag, den 16.12.2024, um 19:00 Uhr 
 
im Gemeindezentrum in Glasewitz statt. 
 

TAGESORDNUNG 

 
A) Öffentlicher Teil 
  1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit  
      und der Beschlussfähigkeit 
  2. Unterbrechung der Sitzung für die Einwohnerfragestunde  
B) Einwohnerfragestunde  
C) 
  3. Wiedereröffnung der öffentlichen Sitzung 
  4. Änderungsanträge zur Tagesordnung 
  5. Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der GV-Sitzung vom 28.10.2024 
  6. Bericht des Bürgermeisters über in nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse der  
      Gemeindevertretung und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 
  7. Beschluss zur Übertragung von Haushaltsmitteln für die Maßnahme „Instandsetzungen der  
      Straßen“ in der Gemeinde Glasewitz“ in das Jahr 2025      
  8. Beschluss zur Erklärung des Einvernehmens gemäß § 16 KiföG M-V zu den geschlossenen  
      Leistungsverträgen der Kindertagesstätte „Eulennest“ (Krippe und Kindergarten)   
  9. Beschluss zur Aufhebung des Beschlusses DS-Nr. 10/24      
10. Beschluss zur finanz. Beteiligung an Bestands-Windkraftanlagen  (WEA 5, 7 + 8)   
11. Beschluss zur finanz. Beteiligung an Bestands-Windkraftanlagen (WEA 6)    
12. Beschluss zur finanz. Beteiligung an Bestands-Windkraftanlagen (WEA N117)   
13. Beschluss zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs.1 BauGB zur 
      Bauvoranfrage: Abbruch des vorhandenen Stallgebäudes und dann Neubau eines einge- 
      schossigen Wohngebäudes – Ist das geplante Gebäude nach Art und Maß der baulichen  
      Nutzung zulässig? Ist die beabsichtigte Art der Nutzung bauplanungsrechtlich zulässig? in  
      der Gemarkung Glasewitz, Flur 3, Flurstück 34/36       
14. Beschluss zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs.1 BauGB zur  
      Bauvoranfrage: Ist die Errichtung eines Einfamilienhauses – wie auf dem Lageplan dargestellt  
      bauplanungsrechtlich zulässig? 1. Verlängerung des Vorbescheides vom 21.01.2022,  
      Az: 4050-21 in der Gemarkung Glasewitz, Flur 2, Flurstück 78/1, 78/3    
15. Anfragen und Mitteilungen   
D) Nicht öffentlicher Teil 
16. Billigung des nicht öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der GV-Sitzung vom 28.10.2024 
17. Grundstücksangelegenheiten 
18. Anfragen und Mitteilungen 
 

gez. 
Kayatz 
Bürgermeister  


